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#ST# Bundesbeschluss
über ; i

die Bewilligung von Objektkrediten für Zollanlagen bei den

Grenzübergangsstellen Stabio-Confine und Madonna di Ponte

Die Bundesversammlung

der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 8. Dezember 1961,

besohliesst :

Art. l • , .

Für die Erstellung von Zollanlagen werden folgende Objektkredite be-
willigt:' . . . ,
1. Stabio-Confine . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 1206 000 Franken

2. Madonna di Ponte . . . . . : . . . l 215 000 Franken

An den Bauprojekten dürfen im Rahmen der genehmigten Objektkredite
noch jene Änderungen vorgenommen werden, die sich nachträglich als not-
wendig erweisen. : ' , ! ' ;

l : Art. 2 ' . ' ! '

Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in Kraft.
Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt. i , :
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